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Antrag 
des Landes Hessen 

 

Entschließung des Bundesrates „Stärkerer Schutz vor häuslicher 
Gewalt durch elektronische Aufenthaltsüberwachung“ 

Der Hessische Ministerpräsident                     Wiesbaden, 23. Juli 2024 

An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

die Hessische Landesregierung hat beschlossen, dem Bundesrat die anliegende 

  Entschließung des Bundesrates 
  „Stärkerer Schutz vor häuslicher Gewalt durch  
  elektronische Aufenthaltsüberwachung“ 

mit dem Antrag zuzuleiten, die Entschließung zu fassen. 

Ich bitte Sie, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundes-

rates in die Tagesordnung der Plenarsitzung am 27. September 2024 aufzunehmen 

und sie anschließend den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Boris Rhein 



 



Entschließung des Bundesrates „Stärkerer Schutz vor häuslicher Gewalt 

durch elektronische Aufenthaltsüberwachung“ 

 

 

Der Bundesrat möge beschließen: 

 

1. Der Bundesrat beobachtet mit Sorge den deutlichen Anstieg häuslicher Ge-

walt in den letzten Jahren. Laut Lagebericht des Bundeskriminalamtes wur-

den allein im Zeitraum 2023 über eine Viertelmillionen Menschen Opfer 

häuslicher Gewalt, eine weitere Steigerung der Fälle um 6,5 Prozent im Ver-

gleich zum Vorjahr. In über 70 Prozent waren Frauen betroffen. Die Polizeili-

che Kriminalstatistik des Bundes zeigt im Fünfjahresvergleich zudem einen 

Anstieg von 11 Prozent der erfassten Tatverdächtigen im Zusammenhang 

mit Straftaten nach dem Gewaltschutzgesetz, also der strafbewährten Miss-

achtung von gerichtlichen Näherungs- und Kontaktverboten.  

 

2. Der Bundesrat sieht zum Schutz der Betroffenen dringenden Handlungsbe-

darf. Die bisherigen Möglichkeiten, die vor allem das Gewaltschutzgesetz 

und die zeitlich sehr begrenzten gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen der 

Polizeigesetze der Länder bieten, können den Opfern häuslicher Gewalt häu-

fig keine ausreichende Sicherheit gewährleisten. Selbst wenn es den Be-

troffenen gelingt, sich aus einer gewaltbelasteten Beziehung zu lösen und 

sich Unterstützung zu holen, kommt ihnen allzu oft kein konsequenter Schutz 

zu. Mögliche Schutzanordnungen wie Kontaktsperren oder Näherungsverbo-

te wirken in den meisten Fällen alleine nicht effektiv genug. Immer wieder 

stellen die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der Ermittlungen zu Tö-

tungsdelikten im Partnerschaftskontext fest, dass Annäherungs- und/oder 

Kontaktverbote bestanden, diese jedoch – auch wiederholt – missachtet 

wurden. 
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3. Der Bundesrat sieht es vor diesem Hintergrund zur notwendigen Erweiterung 

der bisherigen Schutzmöglichkeiten für Opfer häuslicher Gewalt als erforder-

lich an, dass auch im Gewaltschutzgesetz die Möglichkeit verankert wird, 

Näherungs- und Kontaktverbote elektronisch überwachen zu können. Diese 

Überwachungsmöglichkeit ist geeignet, das Schutzniveau für die Gewaltbe-

troffenen bundesweit zu erhöhen. Europäische Staaten wie Spanien haben 

hiermit bereits gute Erfahrungen gemacht. Für einen solchen Ansatz haben 

sich auch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im Mai 

2023 und die Ständige Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister 

im Juni 2024 ausgesprochen. 

 

4. Im Falle der erfolgreichen Beantragung des Schutzes der elektronischen 

Überwachung durch das Gewaltschutzgesetz sollten der Antragstellerseite 

möglichst keine Kosten entstehen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, 

die für die Vollstreckung notwendig sind und wenn die Inanspruchnahme des 

Antragsgegners als Kostenschuldner wegen dessen fehlender Solvenz nicht 

möglich ist. Daneben ist wegen der besonderen Eilbedürftigkeit eine gesetz-

liche Regelung sinnvoll, die eine Vollstreckung von Amts wegen vorsieht und 

die Möglichkeit der Amtshilfe durch die Polizei verdeutlicht. 

 

5. Darüber hinaus hält es der Bundesrat für sinnvoll, im Strafgesetzbuch eine 

Regelung vorzusehen, durch die der Einsatz einer elektronischen Aufent-

haltsüberwachung in geeigneten Fällen als Maßregel der Besserung und Si-

cherung angeordnet werden kann. Kommt es in Fällen der Missachtung von 

Gewaltschutzanordnungen zu einer strafrechtlichen Verurteilung nach dem 

Gewaltschutzgesetz und/oder nach dem Strafgesetzbuch, ist dies gerade ein 

Indiz für eine hochgradige weitere Gefährdung des Opfers. Um die Betroffe-

nen hier besser zu schützen, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, eine 

strafrechtliche Verurteilung wegen einschlägiger Gewaltdelikte mit der An-

ordnung einer elektronischen Überwachung zu verbinden. 
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6. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah einen Gesetzentwurf 

vorzulegen, der – im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben – die 

elektronische Aufenthaltsüberwachung in den oben beschriebenen Ausge-

staltungen ermöglicht und auf diese Weise ein effektives Mittel in den beste-

henden Gewaltschutz integriert. 

 

Begründung 

 

Der besorgniserregende Anstieg der häuslichen Gewalt wird in seinem tatsächli-

chen Ausmaß durch die hierzu vorliegenden Statistiken nur ansatzweise zum 

Ausdruck gebracht. Dunkelfeldstudien schätzen, dass jede vierte Frau zwischen 

16 und 85 Jahren in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben körperliche 

und/oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner oder ehemaligen Partner erlebt 

hat. Besonders tragisch ist dabei, dass es immer wieder auch zu versuchten und 

vollendeten Tötungsdelikten kommt. Bei Tötungsdelikten in bestehenden oder 

aufgelösten Partnerschaften sind Frauen viel häufiger Opfer als Männer. Die Zahl 

der Frauen, die jährlich in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getö-

tet werden, liegt seit Jahren auf einem besorgniserregend hohen Niveau.  

 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung des gewaltbereiten (Ex-)Partners er-

scheint als besonders geeignetes Instrument zum Vorgehen gegen häusliche Ge-

walt, wie etwa das Beispiel Spaniens zeigt. Dort werden strafrechtliche Sanktionen 

und Distanzanordnungen in Echtzeit elektronisch überwacht. Im Organgesetz Ley 

Orgánica werden im spanischen Recht mit der Strafe verbundene Näherungsver-

bote geregelt. In diesen Fällen kann das Gericht die Einhaltung des Verbots durch 

elektronische Überwachung mittels Global Positioning System (GPS) anordnen.  

Im Gesetz gegen häusliche Gewalt (Ley de Violencia Doméstica) wird die Umset-

zung des Wegweisungsrechts oder der Fernhalteverfügung (Aufenthaltsgebot mit 

Sperrzone) neben anderen Maßnahmen mittels elektronischer Überwachung ex-

plizit genannt. Das Gericht kann in diesen Fällen die elektronische Aufenthalts-

überwachung anordnen, um die Einhaltung dieser Weisungen zu gewährleisten. 

Nicht zuletzt aufgrund der positiven Erfahrungen in Spanien wurde auch in der 
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Schweiz eine entsprechende, dort zivilrechtliche, Rechtsgrundlage geschaffen. 

Nach Art. 28c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches kann das Zivilgericht im 

Rahmen der Umsetzung eines Annäherungs- oder Kontaktverbots auf Antrag des 

Opfers eine elektronische Überwachung anordnen. Die Maßnahme kann für sechs 

Monate vorgesehen und mehrfach um sechs Monate verlängert werden. 

 

Auch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister und die Ständige 

Konferenz der Innenministerinnen und Innenminister haben bereits in ihren Be-

schlüssen vom 25. Mai 2023 bzw. 21. Juni 2024 ihre Besorgnis zur anhaltend ho-

hen Zahl von Fällen häuslicher Gewalt geäußert und die Bundesregierung zur Prü-

fung eines gesetzgeberischen Handlungsbedarfes mit dem Ziel aufgefordert, An-

ordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz aufgrund häuslicher Gewalt effektiver 

durchzusetzen. Nach dem Beschluss sollte in die Prüfung ausdrücklich auch die 

Möglichkeit des Einsatzes der elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit einbe-

zogen werden.  

 

Die bisherigen Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt – insbesondere in 

den Polizeigesetzen der Länder – erscheinen nicht ausreichend, um dem stetigen 

Anstieg der Übergriffe entgegenwirken zu können. Mit Schaffung des Gewalt-

schutzgesetzes im Jahr 2002 sind die getroffenen Regelungen von vornherein so 

konzipiert worden, dass nur durch das Ineinandergreifen von polizeirechtlichen 

Gefahrenabwehrmaßnahmen und gerichtlichen Gewaltschutzanordnungen ein 

lückenloser Schutz der Betroffenen gewährleistet werden kann. Die polizeiliche 

Wegweisung wurde im Rahmen der Etablierung des Gewaltschutzgesetzes in al-

len Ländern in den dortigen Polizeigesetzen verankert. Wird die Polizei zu einem 

Einsatz häuslicher Gewalt gerufen, kann sie eine sofortige Wegweisung (und in 

einzelnen Bundesländern eine damit verbundene elektronische Aufenthaltsüber-

wachung) erwirken. Ob eine solche Wegweisung ausgesprochen (beziehungswei-

se die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung bei Gericht bean-

tragt) wird, liegt im Ermessen der Beamtinnen und Beamten. Die polizeiliche An-

ordnung ist grundsätzlich zeitlich nur sehr eng befristet. 
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Da Gewaltschutzverfahren Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind, 

wären für die Beantragung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung die Rege-

lungen des Familienverfahrensgesetzes anwendbar. Hierbei wäre im Rahmen der 

bislang nur auf Antrag erfolgenden Vollstreckung die Antragstellerseite nachrangig 

haftender Gesamtkostenschuldner nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Gerichtsvollzieher-

kostengesetzes in Verbindung mit § 26 Abs. 2 des Familiengerichtskostengeset-

zes, da § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Familiengerichtskostengesetzes im Rahmen 

der Vollstreckung nicht greift. Das Ergebnis, dass das von Gewalt betroffene Opfer 

für die Vollstreckungskosten aufkommen muss, wenn die Kosten beim gewaltbe-

reiten Antragsgegner nicht beigetrieben werden können, sollte im Rahmen einer 

gesetzlichen Regelung unbedingt vermieden werden. Wegen der besonderen Eil-

bedürftigkeit erscheint auch die Prüfung sinnvoll, die Vollstreckung von Amts we-

gen vorzusehen und ausdrücklich klarzustellen, dass der Gerichtsvollzieher hier-

bei unmittelbar die Polizei hinzuziehen kann.  

 

Die Möglichkeit der Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung soll-

te auch als weitere Maßregel der Besserung und Sicherung in den §§ 61 ff. des 

Strafgesetzbuches aufgenommen werden. Im Zusammenhang mit der Führungs-

aufsicht hat das Bundesverfassungsgericht insofern bereits festgestellt, dass die 

elektronische Aufenthaltsüberwachung nicht zu einem Eingriff in den durch Art. 1 

Abs. 1 des Grundgesetzes geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung 

führt. Sie sei lediglich auf die anlassbezogene, jederzeitige Feststellbarkeit des 

Aufenthaltsortes des Weisungsbetroffenen gerichtet. In welcher Weise sich der 

Betroffene an diesem Ort betätige, sei nicht Gegenstand der Überwachung. Ins-

gesamt sei die mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung verbundene Kon-

trolldichte nicht derart umfassend, dass sie nahezu lückenlos alle Bewegungen 

und Lebensäußerungen erfasse und damit die Erstellung eines Persönlichkeits-

profils ermögliche (vgl. BVerfG, Beschl. v. 1. Dezember 2020 – 2 BvR 916/11, 2 

BvR 636/12). Unter anderem im Bereich der Führungsaufsicht hat sich der Einsatz 

der elektronischen Fußfessel auch schon vielfach bewährt. 
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